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Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für das Haushaltsjahr 2019 vom 28.03.2019 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 
(GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.911.498.211 € 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.908.591.687 € 

im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf 1.840.805.220 € 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 1.812.862.640 € 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 113.717.000 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 142.706.000 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 430.375.100 € 1 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 431.460.000 € 1 

 
festgesetzt. 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 22.329.000 € fest-
gesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 201.161.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

 

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2010 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschul-
dung vor. 
 
 
 
1Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen. 
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§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
2.200.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 260 v. H. 

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 855 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 520 v. H. 

 

§ 7 
Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan 

 

Mit dem Haushaltssanierungsplan gem. „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidie-
rung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) wurde ein originärer Haushalt-
sausgleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen 
 

§ 8 
Bildung von Budgets 

 

Der Haushaltsplan ist nach Organisationseinheiten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 
(für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) erstellt wurden. 

1. Teilergebnispläne 

Alle Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Teilergebnisplanes werden zu einem Budget zu-
sammengefasst. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes 
Budget ist verbindlich. 

Ausgenommen von der Einbindung in diese Budgets sind die 

a) nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 
b) Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung, 
c) internen Leistungsverrechnungen. 
 

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplans zu 
einem eigenen Budget zusammengefasst Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Be-
wirtschaftung sind teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 

2. Teilfinanzpläne 

Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden zu einem Budget zu-
sammengefasst. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 darf nicht über-
schritten werden. 
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§ 9 
Flexible Haushaltsführung 

 

1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung 

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 8 im Haushaltsplan gebildeten Budgets auf Produkt-
ebene aufgeteilt. 

2. Echte Deckung 

Alle Aufwendungen, konsumtiven Auszahlungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Bud-
gets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig 
deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. Die Maßnahmen der Investitionsof-
fensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

3. Unechte Deckung 

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendun-
gen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen müssen zu entsprechen-
den Minderaufwendungen/Minderauszahlungen führen. 

Für die Teilergebnispläne ergibt sich die Zweckbindung aus der Erläuterung zu den einzelnen Produkten. 
In den Teilfinanzplänen sind mit Ausnahme der allgemeinen Investitionspauschale grundsätzlich alle Zu-
wendungen für Investitionsmaßnahmen zweckgebunden. Weitere Zweckbindungen sind ggfs. bei den 
einzelnen Investitionsmaßnahmen erläutert. 

Darüber hinaus sind bei Betrieben gewerblicher Art Umsatzsteuereinzahlungen ausschließlich mit Vor-
steuerauszahlungen deckungsfähig. 

4. Verpflichtungsermächtigungen 
Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb eines Teilfinanzplanes auch für andere Investitionsmaß-
nahmen verwendet werden, wobei der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten werden darf. 

Die Stadtkämmerin wird ermächtigt, im Bedarfsfall Einzelheiten zur Anwendung der vorgenannten Regelun-
gen festzulegen. Die rechtlichen Befugnisse der Stadtkämmerin bleiben im Übrigen unberührt. 

§ 10 
Weitere Regelungen 

 

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungser-
mächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich: 

a) alle internen Verrechnungen, 

b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 300.000 €, 

c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 1.000.000 €. 

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entschei-
det die Stadtkämmerin, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht. 

2. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) wer-
den beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam. 
 
 

Die nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen 
des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 01. Dezember 2011, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 68), erforderliche Genehmigung des Haushalts-
sanierungsplans ist von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 28.03.2019 erteilt worden. 
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